
Hinweis: Was nun folgt, ist nichts für Zartbesaitete. 

Olaf Hinkemeyer und sein Rechtsanwalt Tilo Marzotko unterstellten 
uns folgende Straftaten: 

·  Beleidigung 

·  Verunglimpfung 

·  Nötigung 

·  Verleumdung 

·  Unerlaubte Handlungen 

·  Falschreden 

·  Verstoß gegen das Urheberrechtsgesetz 

Wir hatten die Anwohner der Spiel- und Bolzplätze darüber infor-
miert, daß die Ausdehnung der Nutzungszeiten um eine Stunde in den 
Abend von Olaf Hinkemeyer ausgegangen war (siehe Flugblatt 1). 
Hinkemeyer wollte uns dies untersagen und uns zwingen, Widerrufe 
zu verteilen. 

Das Amtsgericht Oberhausen erkannte später: Der Antrag des Herrn 
Hinkemeyer ist nicht begründet. 

Interessant ist auch folgendes: In dem Aufforderungsschreiben des 
Anwaltes wurde zunächst ein Streitwert von 6.000 EUR veranschlagt 
(siehe Seite 3 und 4 des folgenden Schreibens). Damit kam der An-
walt dann auf eine hohe Honorarforderung von 415 EUR für einen 
einzigen Brief. 

Im darauffolgenden Klageschreiben an das Amtsgericht reduzierte 
derselbe Anwalt den Streitwert urplötzlich auf 700 EUR. Der 
Hintergrund dieses Sinneswandels: Wenn Hinkemeyer recht 
bekommen hätte, hätten wir nicht in Berufung gehen können. 













Interessengemeinschaft Alfred Bomanns Dieter Geiselbacher 
 Roßbachstr. 15 Vennepoth 2 
 46149 Oberhausen 46047 Oberhausen 

6. Oktober 2003 

Rechtsanwaltskanzlei 
Weber/Below/Marzotko 
Centroallee 285 
 
46047 Oberhausen 

Ihr Schreiben vom: 26. September 2003 Ihr Zeichen: 15.9/03 M jo 

Sehr geehrte Herren, 

wir bestätigen den Eingang Ihres o. g. Schreibens. Unser Informationsschreiben für Anlieger der 
Spiel- und Bolzplätze benennt eine Reihe von objektiven Tatsachen im Zusammenhang mit der im 
letzten Jahr erfolgten Ausdehnung der Nutzungszeiten. Darüber hinaus machen wir in unseren In-
formationsblättern keinen Hehl aus unserer persönlichen Auffassung, daß die Verlängerung der 
Nutzungszeiten eine Benachteiligung der Anlieger darstellt. Damit machen wir von unserem Recht 
auf freie Meinungsäußerung Gebrauch. 

Ihr Mandant war als hauptsächlicher Ansprechpartner in Spielplatz-Angelegenheiten maßgeblich 
daran beteiligt, daß dem Rat der Stadt Oberhausen vom Kinderpädagogischen Dienst die Ausdeh-
nung der Nutzungszeiten der Spiel- und Bolzplätze vorgeschlagen wurde. Nichts anderes steht in 
unseren Informationsblättern. 

Ferner ist es uns unverständlich, daß Sie behaupten, wir verunglimpften Ihren Mandanten, indem 
wir unseren Informationsblättern einen Zeitungsartikel beifügen, den Ihr Mandant zu seiner eigenen 
(nicht ungefälligen) Selbstdarstellung in zigtausendfacher Auflage in der WAZ abdrucken ließ. 

Es geht nicht um die Preisgabe persönlicher Daten, aber die Anwohner der Spiel- und Bolzplätze 
haben ein Anrecht darauf, sich ein Bild von dem beruflichen Selbstverständnis und den Ambitionen 
von "Oberhausens Spielplatzgestalter Nr. 1" (WAZ) zu machen. Ihr Mandant ist nicht nur der von 
Ihnen dargestellte Sachbearbeiter, sondern auch der verantwortliche Entscheidungsträger. 

Aus diesen Gründen verweigern wir die Erfüllung Ihrer unbegründeten Forderungen, die Sie in Ih-
rer "Verpflichtungs- und Unterlassungserklärung" formulieren. 

Darüber hinaus fordern wir Sie und Ihren Mandanten eindringlich auf, in Zukunft den Vorwurf, wir 
hätten im Zusammenhang mit der Verteilung unserer Informationsblätter Straftaten begangen, zu 
unterlassen. Straf- und privatrechtliche Schritte gegen Ihren Mandanten behalten wir uns vor. Ihre 
Kostenrechnung senden wir Ihnen zu unserer Entlastung im Original zurück. 

Mit freundlichen Grüßen 

Alfred Bomanns Dieter Geiselbacher 
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Alfred Bomanns Roßbachstraße 15 
 46149 Oberhausen 
 24.10.2003 

Stellungnahme zum Antrag auf Erlaß einer einstweiligen 
Verfügung vom 16.10.2003 

1. "Seit Jahren überhäufen die Antragsgegner den Antragsteller mit Eingaben..." 
Unberechtigt können die Eingaben nicht gewesen sein, da sie über die Jahre gewisse Resultate 
gezeitigt haben (siehe unter 2.) Wenn der Bolzplatz, der für Kinder bis 14 Jahre geschaffen ist, 
immer wieder von Heranwachsenden und Erwachsenen mißbraucht wird, darf ich verlangen, daß 
die Stadt – egal, welche Dienststelle – etwas dagegen unternimmt. Wenn ich dieselbe Person 
(Motorroller-Fahrer Eugen H.) siebenmal beim Kinderpädagogischen Dienst melde (1. Meldung = 
21.03.2002; letzte Meldung = 24.02.2003) und dann immer noch nichts geschieht, ist das nicht 
meine Schuld; hier hat der Kinderpädagogische Dienst die "Häufung" der Eingaben zu vertreten. 
Als sich ab dem Sommer 2002 Motorroller-Fahrer und ihre Begleiter/innen den Platz zum 
allabendlichen Treffpunkt erwählten, haben das Ordnungsamt und der Kinderpädagogische Dienst 
wochenlang dagegen nicht unternommen (Herr Hinkemeyer führte die Versammlungsfreiheit der 
Heranwachsenden ins Feld und verschwieg mir wissentlich die mir damals unbekannten 
Benutzungszeiten des Spielplatzes, d. h. er stellte den Platz dar wie einen Park, in dem sich 
jedermann rund um die Uhr aufhalten darf (Telefongespräch vom 14.08.2002)). Daraufhin habe ich 
dem Ordnungsamt nach und nach bis ins neue Jahr hinein insgesamt 114 Fotos zugestellt, die die 
allabendlich vor dem Spielplatz geparkten Motorroller zeigten. Wenn das Ordnungsamt diese Fotos 
dann wieder an den Kinderpädagogischen Dienst und damit an den Antragsteller weitergeleitet hat, 
habe ich dies nicht zu vertreten, dies war nicht meine Absicht. Da der Mißstand nicht abgestellt 
wurde, habe ich mich ferner an die Bezirksvertretung Sterkrade gewendet, damit diese der Stadt 
Oberhausen Auflagen erteilt; diese hat meine Eingabe aber (gegen meinen Willen) wieder nur an 
den für Spielplätze offenbar allein zuständigen Herrn Hinkemeyer weitergeleitet. 

2. "Sie erhalten von der Stadt Oberhausen wohl regelmäßig abschlägige Bescheide 
über ihre Einwendungen und Anregungen..." 
Das stimmt gar nicht. Mit dieser Falschaussage sollen wir als erfolglose, frustrierte Querulanten 
hingestellt werden, die sich nun auf anderen Wegen an dem Antragsteller rächen wollen. Seit 1999 
haben wir folgendes erreicht (ich spreche jetzt für den Bolzplatz Roßbachstraße): 

o Es wurden Schilder mit den Nutzungszeiten für den Bolzplatz aufgehängt. 

o Weitere Schilder mit den Nutzungszeiten für den normalen Spielplatz sollen demnächst 
aufgehängt werden. 

o Es wurde eine verschließbare Tür angebracht, die ich seit 2000 stellvertretend für die Stadt 
Oberhausen absperre. 

o Das Schloß der Tür wurde immer dann, wenn es von Jugendlichen zerstört worden war, von 
der Stadt Oberhausen ausgetauscht. 

o Das Bolzgitter wurde gedämmt, was sich allerdings als wenig wirksam erwiesen hat. 

o Es wurden zwei Hochbänke in der Nähe unseres Gartenzauns entfernt, auf denen sich 
Heranwachsende spätabends versammelten. 
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o Aufgrund der abendlichen/nächtlichen Störungen durch Heranwachsende erfolgten ab ca. 
Oktober 2002 vereinzelte Kontrollen durch den Jugendpfleger Fuchs. 

o Weitere Kontrollen durch Polizei und die neu gegründete Ordnungspartnerschaft der Stadt 
Oberhausen sollen in Zukunft erfolgen. 

o Das Unterkriechen der verschlossenen Tür wird durch Anbringen einer Querstrebe ver-
hindert. 

o Die Stadt Oberhausen will sich darum bemühen, daß die Spielplatzpaten den Platz abends 
abschließen, da sich der Anwohner Studeny bereit erklärt hat, ihn morgens aufzuschließen. 

Andere Forderungen wurden nicht erfüllt; aber dieses Verfahren ist noch nicht abgeschlossen. Herr 
Geiselbacher war niemals bereit, für die Stadt Oberhausen den Schließdienst zu übernehmen, und 
hat statt dessen in Mißbrauchsfällen die Polizei gerufen, wie es ja vom Kinderbüro stets empfohlen 
wird. 

3. "Zwar hat der Antragsteller nie persönlich Entscheidungen über die Beschwerden 
der Antragsgegner getroffen..." 
Stimmt nicht. Der Antragsteller trifft seine Entscheidungen autonom, ohne Rücksprache mit seinen 
Vorgesetzten, z. B. bei der Ortsbesichtigung am 9. September 2003 auf dem Spielplatz 
Roßbachstraße. Zeugen: Herr Hendrik Hübner, Justitiar beim Bereich Recht der Stadt Oberhausen, 
und Herr Studeny, Spielplatz-Anwohner. Die dort gemachten Zusagen wurden später im Schreiben 
vom 25. September 2003 vom Kinderbüro bestätigt. Dieses Schreiben hat die Vorgesetzte, Frau 
Worring, unterzeichnet. Entschieden hat aber der Antragsteller selbständig vor Ort. Beim 
Ortstermin habe ich auch Dinge angesprochen, die vorher noch nicht zur Sprache gekommen 
waren, die der Antragsteller also nicht vor dem Ortstermin mit seinen Vorgesetzten/Kollegen 
abgesprochen haben konnte (Holzhütte, Tischtennisplatten, schadhafte Dämmung des Gitters). 
Trotzdem hat er auch diese Dinge direkt vor Ort entschieden (positiv oder negativ). Der 
Antragsteller ist also Entscheidungsträger. 

Bei telefonischen Anfragen bezüglich des Spiel- und Bolzplatzes entscheidet der Antragsteller 
regelmäßig ohne Rücksprache mit seinen Vorgesetzten. Ferner ist bei allen Schreiben des 
Kinderpädagogischen Dienstes, die den Spielplatz betreffen, stets der Antragsteller als Sach-
bearbeiter angegeben, wenn diese auch von seinen Vorgesetzten Herrn Flötgen oder Frau Worring 
unterzeichnet sein mögen. 

4. "Der Antragsteller hatte von seiner vorgesetzten Stelle seinerzeit den Auftrag 
erhalten, zu einer vom Rat der Stadt geplanten Satzungsänderung aus seiner 
fachlichen Sicht heraus Stellung zu beziehen." 
Stimmt nicht. Beim Ortstermin am 9. September 2003 entspann sich folgender Dialog: 

Bomanns: "Für die Ausdehnung der Nutzungszeiten haben wir überhaupt kein Verständnis." 

Hinkemeyer: "Das mag sein, aber das habe nicht ich entschieden, sondern der Rat der Stadt 
Oberhausen." 

Bomanns: "Aber der Vorschlag dazu ist von Ihrer Dienststelle ausgegangen." 

Hinkemeyer: "Das stimmt; die Eltern sind an mich herangetreten, weil sie wollten, daß ihre Kinder 
abends noch länger Fußball spielen können, zur Sommerzeit." 

(Zeugen: Herr Hendrik Hübner, Herr Studeny) 

Damit hat der Antragsteller zugegeben, daß die Ausdehnung der Nutzungszeit sehr wohl von ihm 
in Gang gesetzt wurde und daß er diesen Vorschlag daraufhin an den Rat der Stadt weitergegeben 
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hat, insbesondere auch ohne die Anwohner nach ihrer Meinung zu fragen. Der Rat der Stadt hat 
diesen Vorschlag dann wohl übernommen, ohne sich groß mit der für die Anwohner entstehenden 
Mehrbelastung zu befassen, da die meisten Stadträte auch einen solchen Bolzplatz gar nicht aus 
eigener Anschauung kennen. Der Antragsteller aber kennt die Belästigungen, die gerade für ältere, 
kranke Menschen entstehen (wir hatten noch bis August eine 90jährige Hausbewohnerin, die 
kürzlich verstorben ist; meine Mutter hat die Alzheimer-Krankheit). 

Die Schilder mit den Nutzungszeiten wurden übrigens erst zum folgenden Frühjahr 2003 auf den 
Plätzen aufgestellt, und erst zu diesem Zeitpunkt habe ich davon erfahren, daher auch die 
einjährige Verspätung meiner Informationsschrift. 

5. "Alleine schon diese Behauptung ist geeignet, den Antragsteller in der 
Öffentlichkeit bloßzustellen." 
Warum? Es ist sein Recht, eine Verlängerung der Nutzungszeiten vorzuschlagen. Manche Leute 
finden das sicher gut (die nicht neben einem Bolzplatz leben). Nur müssen die Anwohner auch 
wissen, daß von diesem Entscheidungsträger für sie nichts Gutes zu erwarten ist. 

6. "Sie behaupten..., der Antragsteller würde sich in der Öffentlichkeit (WAZ-Artikel) 
selbstgefällig darstellen..." 
Nein, "nicht ungefällige Selbstdarstellung" haben wir geschrieben. Es war wirklich so gemeint, wie 
es da steht: Der Antragsteller hat sich dem Zeitungsleser in ansprechender, sympathischer Weise 
dargestellt. Worüber regt er sich jetzt auf? Schlechter wäre es doch, wenn wir einen Artikel 
veröffentlichten, den ein Dritter über den Antragsteller geschrieben hat, in dem dieser vielleicht 
kritisch betrachtet wird. 

Eines sollte ich noch erwähnen: Ich habe die Informationsschrift völlig eigenständig erstellt, alle 
Fotokopien selbst erstellt und auch selbst verteilt. Als Herr Geiselbacher als Anwohner des 
Bolzplatzes Vennepoth mein Flugblatt bekommen hatte, hat er mich gebeten, ihn auch unter 
"Verantwortlich" aufzunehmen, damit ich nicht alleine dastehe. 

Mit freundlichen Grüßen 

Alfred Bomanns 


























